


Diese Unterlagen enthalten im wesentlichen folgenden Arten umweltbezogener 
Informationen: 

Informationen zum Schutzgut Mensch. insbesondere die menschliche Gesundheit 

 Hinweise und Vermeidungsmaßnahmen zu möglichen 
immissionsschutzrechtlichen Konflikten zwischen der geplanten 

gegeben (Stellungnahme Landkreis Vorpommem-Greifswald, vom 16.07.2018). 

- Es darauf verwiesen, dass sich im Nordwesten das Gut Loitz befindet und es zu 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf die geplante, schützenswerte 
Wohnbebauung kommen kann (Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommem, vom 18.07.2018). 

Informationen zu den Schutzgütern Pflanzen. Tiere und biologische Vielfalt 

- Es werden Hinweise zum Artenschutz und artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten 
gegeben (Stellungnahme Landkreis Vorpommem-Greifswald, vom 16.07.2018). 

Informationen zu den Schutzgütern Fläche und Boden 

- Es wird auf die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich 
der Vermeidungs- und Kompensationsgrundsatzes hingewiesen. (Stellungnahme 
Landkreis Vorpommem-Greifswald, vom 16.07.2018). 

- Durch die Baufeitplanung werden agrarstrukturelle Belange berührt. Die betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe sind in die Planungen einzubeziehen. (Stellungnahme 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, vom 20.06.2018). 

Informationen zum Schutzgut Wasser 

- Es werden Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung und für den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gegeben. (Stellungnahme Landkreis Vorpommem
Greifswald, vom 18.07.2018). 

- Der Geltungsbereich befindet sich im Nahbereich der Peene (Gewässer 1. Ordnung). 
Es wird auf die Referenzwasserstände und auf mögliche erhöhte Wasserstände 
hingewiesen. (Stellungnahme Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, vom 
03.07.2018). 

Wesentliche umweltbezogene Informationen zu allen vorgenannten Schutzgütern sind auch 
dem Umweltbericht zum Bebauungsplan und dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu 
entnehmen. 

Stellungnahmen zum Planentwurf können während der Auslegungsfrist mündlich, schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Loitz (Bauamt Haus 2, Zimmer 5), Lange Straße 83, 
17121 Loitz vorgebracht werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 gemäß § 4a Absatz 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben. sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Baufeitplans nicht von Bedeutung ist. 

Auf Grundlage § 4b BauGB wurden die Vorbereitung und Durchführung der 
Verfahrensschritte der Baufeitplanung nach den §§ 2a bis 4a dem Ingenieurbüro Teetz, 
Mühlenteich 7, 17109 Demmin übertragen. Daher werden die im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen an das Ingenieurbüro Teetz zur 
Bearbeitung und Auswertung weitergeleitet. Mit der Abgabe Ihrer Stellungnahme erteilen Sie 
die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieser 
Bauleitplanung. Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung durch 
die Stadt Loitz sind auf der Hornepage der Stadt Loitz unter 
https://www.loitz.de/komponenten/datenschutz/. 
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